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Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen bei Bestandsgebäuden mit 

mehr als fünf Wohnungen 

Merkblatt zum Genehmigungserfordernis nach § 250 BauGB 

 

Seit dem 13.11.2021 gilt im gesamten Hamburger Stadtgebiet eine 

Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Mietwohnungen in 

Eigentumswohnungen (Verordnung über die Einführung einer Genehmigungspflicht 

für die Bildung von Wohnungseigentum nach § 250 Absatz 1 Satz 3 des 

Baugesetzbuchs, HmbGVBl. S. 731). 

 

Wegen der fortbestehend angespannten Situation auf dem Hamburger 

Wohnungsmarkt soll dies dazu beitragen, Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung zu 

schützen. Die Interessen der Eigentümerinnen und Eigentümer werden dadurch 

gewahrt, dass die Genehmigung in bestimmten Fällen erteilt werden muss.  

 

Dieses Merkblatt gibt Eigentümerinnen und Eigentümern, Mieterinnen und Mietern 

sowie allen Interessierten einen Überblick über die neuen Regelungen. 

 

 

1. Was bedeutet die Genehmigungspflicht in der Praxis? 

Das Grundbuchamt darf bei Bestandswohngebäuden die Begründung oder Teilung 

von Wohnungseigentum oder Teileigentum nur dann in das Grundbuch eintragen, 

wenn ihm gegenüber die Genehmigung oder das Nichtbestehen der 

Genehmigungspflicht nachgewiesen ist. 

 

 

2. Welche Vorhaben unterfallen der Genehmigungspflicht? 

Die Genehmigungspflicht umfasst folgende Vorhaben: 

 die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum nach 

§ 1 des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) 

 die Begründung von Wohnungserbbaurechten nach § 30 WEG,  

 die Begründung eines Dauerwohnrechts nach § 31 WEG,  

 die Begründung von Bruchteilseigentum nach § 1008 BGB unter bestimmten 

Voraussetzungen. 

 

Die Genehmigungspflicht gilt für bei Inkrafttreten der Verordnung (also am 13.11.2021) 

bestehende Wohngebäude mit mehr als fünf Wohnungen. Sie gilt auch bei gemischt 

genutzten Gebäuden (z. B. Wohngebäuden mit gewerblichen Einheiten), wenn die 

Wohnnutzung nicht von untergeordneter Bedeutung ist. Die Genehmigungspflicht gilt 

für das gesamte Gebiet der Freien und Hansestadt Hamburg. 

 



3. Wer ist für die Erteilung der Genehmigung zuständig? 

Im Regelfall erteilt das örtlich zuständige Bezirksamt die Genehmigung nach § 250 

BauGB oder bescheinigt das Nichtbestehen einer Genehmigungspflicht. 

 

In dem Gebiet Kehrwiederspitze, Speicherstadt und HafenCity und in den 

Vorbehaltsgebieten des Senats (Mitte-Altona, Science City Hamburg Bahrenfeld) ist 

die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zuständig. 

 

 

4. Was gilt, wenn keine Genehmigungspflicht besteht? 

Da das Nichtbestehen einer Genehmigungspflicht dem Grundbuchamt nachzuweisen 

ist (siehe oben Frage 1), ist eine entsprechende Bestätigung der zuständigen Behörde 

(ein sogenannter Negativtest) zur Vorlage beim Grundbuchamt einzuholen. 

 

 

5. Wann wird eine Genehmigung erteilt? 

Die Genehmigung muss erteilt werden, wenn eine der in § 250 Abs. 3 Nrn. 1 bis 5 

BauGB abschließend geregelten Voraussetzungen vorliegt. Das sind: 

 

Nr. 1: Das Grundstück gehört zu einem Nachlass und Wohnungseigentum oder 

Teileigentum soll zugunsten von Miterben oder Vermächtnisnehmern begründet 

werden. Zum Nachweis ist in der Regel ein Erbschein oder ein Testament vorzulegen. 

 

Nr. 2: Das Wohnungseigentum oder Teileigentum soll zur eigenen Nutzung an 

Familienangehörige der Eigentümerin oder des Eigentümers veräußert werden. Die 

Familienangehörigkeit ist nachzuweisen. 

 

Nr. 3: Das Wohnungseigentum oder Teileigentum soll zur eigenen Nutzung an 

mindestens zwei Drittel der Mieterinnen und Mieter veräußert werden. Bei 

Antragstellung müssen mindestens zwei Drittel der Mietparteien des Gebäudes 

benannt werden, die zum Kauf bereit sind. Die betroffenen Wohnungen sind zu 

bezeichnen. Die Kaufbereitschaft der Mieterinnen und Mieter ist nachzuweisen.  

 

Nr. 4: Auch unter Berücksichtigung des Allgemeinwohls ist ein Absehen von der 

Begründung von Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht mehr zumutbar. Dafür 

ist nachzuweisen, dass das Gebäude ohne die angestrebte Umwandlung nicht mehr 

wirtschaftlich sinnvoll zu nutzen ist und es praktisch auch nicht veräußert werden kann.  

 

Nr. 5: Ohne eine Umwandlung können Ansprüche Dritter auf Übertragung von 

Wohnungseigentum oder Teileigentum nicht erfüllt werden. Die Ansprüche müssen 

vor dem 13.11.2021 durch die Eintragung einer Vormerkung im Grundbuch gesichert 

worden sein. Zum Nachweis ist ein Grundbuchauszug vorzulegen. 

 

In atypischen Einzelfällen kann eine Genehmigung auch erteilt werden, wenn keine 

dieser Voraussetzungen vorliegt. Das kann z. B. der Fall sein, wenn wegen der Größe 



des umzuwandelnden Objekts oder wegen Leerstands aufgrund von Unvermietbarkeit 

keine nachteiligen Auswirkungen auf das Mietwohnungsangebot insgesamt zu 

befürchten sind. Denkbar ist auch die Erteilung der Genehmigung mit einer 

einschränkenden Auflage, solange damit der Gesetzeszweck im Einzelfall erreicht 

werden kann. 

 

 

6. Ist das Genehmigungsverfahren gebührenpflichtig? 

Ja. Für die Feststellung des Nichtbestehens einer Genehmigungspflicht wird eine 

Gebühr von 31,- Euro erhoben. Für die Erteilung einer Genehmigung wird eine Gebühr 

erhoben. Der Gebührenrahmen liegt zwischen 63,- bis 1.800,- Euro. Die konkrete 

Höhe der Gebühr beurteilt sich anhand des Verwaltungsaufwandes. Wird ein Antrag 

abgelehnt, ermäßigt sich die Gebühr um 25%. 

 

 

7. Wie werden Antragstellende und Mietende beteiligt? 

Vor der Entscheidung findet eine Erörterung mit der Eigentümerin oder dem 

Eigentümer oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten statt. Mieterinnen und 

Mieter, Pächterinnen und Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte sind vor der 

Entscheidung zu hören. Bei einer Genehmigung nach § 250 Abs. 3 Nr. 3 BauGB 

(Veräußerung an Mieterinnen und Mieter) sind Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen 

und Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte über die Erteilung der Genehmigung 

zu informieren. 

 

 

8. Bis wann gilt die Genehmigungspflicht? 

Das Genehmigungserfordernis gilt für Umwandlungen bis zum 31.12.2025.  


